
Insolvenzversicherung
Seit 1994 ist jeder Reiseveranstalter in Deutschland dazu verpflichtet eine Insolvenzversicherung 

zu besitzen. Es besteht nach § 651 k BGB die Pflicht, eine Kundengeldabsicherung im Falle von In-

solvenz- und Zahlungsunfähigkeit, vorzuweisen. Demzufolge dürfen Reiseveranstalter Zahlungen 

von Reisenden nur gegen Übergabe von Sicherungsscheinen fordern. Crystal-Tours ist bei der Zürich 

Versicherung gesetzlich gegen Insolvenz abgesichert.

Die Crystal Collegium Travel GmbH hat mit der Kaera Industrie & Touristik Versicherungsmakler GmbH einen 
Rahmenvertrag geschlossen, der Ihnen die Möglichkeit zur Absicherung Ihrer gebuchten Reise gemäß nach-
stehender Produktbeschreibungen bietet. Durch Zahlung des ausgewiesenen Einmalbeitrages aus den Bei-
tragstabellen erklären Sie Ihren Eintritt in den Rahmenversicherungsvertrag.

Es besteht sofortiger Versicherungsschutz.
Die Versicherung ist nur für die Reisedauer gültig und muss anschließend 
nicht gekündigt werden. Der Versicherungsschutz kann nur
bei fristgerechter Zahlung gewährleistet werden.

A) Reiserücktrittskosten-Versicherung
Wenn Sie von einer Reise außerplanmäßig vor Reisebeginn zurücktreten
müssen, werden Ihnen die vereinbarten Stornokosten erstattet.
Versicherte Rücktrittsgründe sind:
– Unerwartete schwere Erkrankung, schwerer Unfall oder Tod, auch von Familienangehörigen
– Umzug und damit verbundenem Schulwechsel aufgrund von Arbeitsplatzwechsel der Eltern
– Verlust des Arbeitsplatzes
– Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, nach Arbeitslosigkeit
– Nichtversetzung eines Schülers
– Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen
Selbstbehalt: wird der Versicherungsfall durch eine ambulante Krankheit ausgelöst, so trägt 
die versicherte Person von dem erstattungsfähigen Schaden 30% selbst, mindestens jedoch 
€25,00. In allen anderen Fällen: kein Selbstbehalt

B) Auslandsreisekranken-Versicherung
Bei Krankheit oder Unfall im Ausland erstattet der Versicherer die Kosten für:
– Ambulante Behandlungen beim Arzt oder Zahnarzt
– Medikamente
– Stationäre Behandlung im Krankenhaus, einschließlich Operationen
– Medizinische sinnvolle Rücktransporte (auch Rettungsflüge)

C) Soforthilfe-Versicherung
– Notruf-Service, weltweit – rund um die Uhr
– Organisation aller notwendigen Maßnahmen bei Krankheit oder Unfall inkl. Kostenvorschuss 
gegenüber dem Krankenhaus

D) Reisehaftpflicht-Versicherung
Deckungssumme: Pauschal bis zu 500.000,– EUR
inkl. Mietsachschäden bis zu 25.000,- EUR!

Abschließbar sofort bei Buchung. Liegen zwi-
schen Reisebuchung und Reiseantritt weniger 
als 30 Tage, muss der Abschluss innerhalb von 3 
Werktagen nach Reisebuchung erfolgen. 

Geltungsbereich: Europa
Geltungsdauer: max. 14 Tage Reise

Die Informationen geben den Versicherungsumfang und die Bedingungen nur beispielhaft wieder. Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die jeweiligen Versicherungsbedingungen der 
BD24 Berlin Direkt Versicherung AG. Die kompletten Bedingungen, sowie Schadenanzeigen, erhalten Sie unter www.kaera-makler.de
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Preise

Reisepreis Preis pro Person

bis Eur 500,- Eur 25,-

bis Eur 600,- Eur 28,-

bis Eur 700,- Eur 31,-

bis Eur 800,- Eur 35,-

bis Eur 900,- Eur 39,-

bis Eur 1000,- Eur 45,-

kaera
Industrie & Touristik Versicherungsmakler

Sicher günstig!

Versicherungsscheinnummer:  2.008.381  

Reiseveranstalter:  Crystal Collegium Travel GmbH  
  Lindwurmstr. 80  
  80337 München  

Sicherungsschein für Pauschalreisen gemäß § 651 r des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer und ist begrenzt auf Reiseleistungen des o. g. Reiseunternehmens, die zwischen dem 01.01.2025 und 31.12.2025 gebucht wurden. 
Maßgeblich ist der auf der Reisebestätigung ausgewiesene Buchungsdatum der Reiseleistung. 
 

 
Dem Reisenden steht im Fall der Insolvenz des o.g. Reiseanbieter gegenüber der Zurich 
Insurance Europe AG, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen ein unmittelbarer Anspruch nach § 651 r Absatz 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zu. 
 
 
 
 
 
 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: KAERA Industrie und Touristik  
Versicherungsmakler GmbH, Industriestr. 4-6,61440 Oberursel 
Telefon 06172/99761-0 
 
Für den Versicherer: 
 
 
 
 i.V. Becker i.A. Fix 
 

 
 

 

Zurich Insurance Europe AG 
Credit Lines 
Platz der Einheit 2 
DE-60327 Frankfurt 

Vertretung der Gesellschaft: 
Dr. Carsten Schildknecht 

Rechtsform der Gesellschaft: Aktiengesellschaft 
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt/Main 
(Register-Nr. HRB 133359)  

 
 


